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Der EUROPASS Mobilität 

>Hinweise zur Anforderung< 

 
Das Europäische Parlament und der Rat haben am 15. Dezember 2004 über ein 
einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz 
(EUROPASS) entschieden. 
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html) 
 
Der EUROPASS besteht aus bis zu fünf Dokumenten. Dies sind neben dem Europass 
Mobilität, der Europass Lebenslauf, der Europass Sprachenpass, das Europass Diploma 
Supplement und die Europass-Zeugniserläuterung. Informationen zum EUROPASS 
finden Sie unter http://www.europass-info.de und http://eu.daad.de/eu/europass/05322.html 

 
Mit dem Europass Mobilität lässt sich jegliche Form von Lernaufenthalten (Studium, 
Praktikum, Sprachkurs o.ä.) im europäischen Ausland dokumentieren, die den Kriterien 
des Ratsbeschlusses entsprechen. Der Europass Mobilität kann nur von Einrichtungen 
(Hochschulen, Berufsbildungseirichtungen, Schulen etc.) beantragt werden. Für die 
Ausgabe des Europass Mobilität wurde vom Nationalen Europass Center InWEnt eine 
Datenbank entwickelt. Zur Beantragung und Verwaltung des Europass Mobilität können 
„Entsendende Einrichtungen“ online auf dieses Datenbank zugreifen.  
 
 

Internetadresse zur Beantragung des Europass Mobilität 
http://www.europass-info.de 

 
 

 
Kontakt: 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
Referat 332, Ausgabestelle EUROPASS für den Hochschulbereich 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
http://eu.daad.de/eu/europass/05322.html 
europass@daad.de 

 
 

Der DAAD ist Ausgabestelle für den 
Europass Mobilität 

im Hochschulbereich. 


